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 Veröffentlicht am 24.09.2020

Rechtssatznummer

3

Entscheidungsdatum

24.09.2020

Norm

FSG 1997 §7

FSG 1997 §24

FSG 1997 §26

StVO 1960 §99 Abs1a

Rechtssatz

Nach dem Gesetzeswortlaut des § 26 Abs 1 Z 2 FSG kommt es nicht darauf an, ob (nur) ein Sachschaden oder (aber)

ein Personenschaden verschuldet wurde. Der Gesetzgeber hat die (zusätzliche) Entziehungsdauer bei Verschuldung

eines Verkehrsunfalles x mit zwei Monaten normiert und nicht ins Ermessen der Führerscheinbehörde – je nach

Ausmaß des Verschuldens oder der Unfallfolgen – gestellt.

Schlagworte

Verkehrsrecht; Kraftfahrrecht; Lenkberechtigung; Entziehung; Verkehrszuverlässigkeit;
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Zuletzt aktualisiert am
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